
 
 

Voraussetzung 
 
Die Teilnahme an der Weiterbildung 
erfordert die staatliche Anerkennung als: 
 
� Gesundheits- und Krankenpflegerin/ 

Gesundheits- und Krankenpfleger 
� Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerin/ 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

� Altenpflegerin/Altenpfleger 
Hebamme/Entbindungspfleger 

 
 
 

Ansprechpartner 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der Leitung des Bildungsinstituts: 
 

Ute Simon-Polak 
Telefon: (05 61) 3 16 76 – 13 
E-Mail: ute.simon-polak@cbg-net.de 
 
oder 
 

Elisabeth Soose 
Telefon: (05 61) 3 16 76 – 12 
E-Mail: elisabeth.soose@cbg-net.de 
 

 
 

Bewerbungsunterlagen 
 
� Bewerbungsschreiben 
� Lebenslauf mit Lichtbild 
� Beglaubigte Kopien vom Prüfungszeugnis 

und der Erlaubnisurkunde 
� Befürwortung der Weiterbildung durch     

die zuständige Pflegedirektion bzw. 
Pflegedienstleitung 

 
 
 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerbungsschluss: 11.11.2011 
 

 

 
 
 
 
 
 

Weiterbildung 
 

zur 
 

Praxisanleitung 
 

für Pflegeberufe und 
 

Entbindungspflege 
 
 
 

Dezember 2011 
bis 

Oktober 2012 

 

Krankenpflegeschule und 
Weiterbildungsstätte 
Herkulesstraße 36 
34119 Kassel 
 
Telefon: (05 61) 3 16 76 - 0 
Telefax: (05 61) 3 16 76 - 11 
E-Mail: sekretariat@cbg-net.de 

Internet: www.cbg-net.de 



Diese Weiterbildung richtet sich an 
Gesundheits-und Krankenpflegerinnen         
und -pfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger, 
Altenpflegerinnen und -pfleger sowie 
Hebammen oder Entbindungspfleger, die 
pädagogische und praktische Aufgaben in 
der Aus- und Weiterbildung von neuen 
Pflegekräften übernehmen oder neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Praktikantinnen und Praktikanten 
zielgerichtet in ihren neuen Aufgaben-
bereich einführen. 
 
 
 
Zielsetzung 
 
Die Teilnehmenden werden mit den 
didaktischen Aufgaben der fachpraktischen 
Aus- und Weiterbildung in den 
Pflegeberufen vertraut gemacht. 
� Sie werden befähigt, Anleitungen zu 

planen,  zu dokumentieren und 
durchzuführen. 

� Sie können Lernende qualifiziert 
einschätzen, beurteilen, benoten und 
ihr eigenes Handeln reflektieren. 

� Sie entwickeln ein beruflich-
pädagogisches Selbstverständnis als 
Praxisanleiterin bzw. Praxisanleiter. 

 
 
Am 06.12.2010 trat die Hessische Weiter-
bildungs- und Prüfungsordnung für die 
Pflege und Entbindungspflege (WPO-Pflege 
2010) in Kraft. 
Das Gesetz sieht eine Modularisierung der 
Weiterbildungen vor, bestehend aus Grund- 
und Fachmodulen sowie berufspraktischen 
Anteilen. 

Weiterbildungsinhalte 
 
Grundmodul 2 
� Beziehungen gestalten, Kommunikation 

und Konfliktbewältigung 
� Information, Anleitung, Schulung und 

Beratung 
 
Fachmodul 
� Pädagogische Grundlagen 
� Theorie/Praxistransfer sowie 

Lernkooperation gestalten 
� Beurteilung und Benoten 
� Berufsgesetze 
 
 
Gliederung der Weiterbildung 
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Kommunikation, 
Anleitung, Beratung 

60 
Std. 

Kosten 

08.12.2011 4 

250,00 
€ 

16.01. – 19.01.2012 32 

06.02. – 08.02.2012 24 
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Lernende in der 
Pflege anleiten 

150 
Std. 

Kosten 

13.06. - 15.06.2012 24 

740,00 
€ 

20.08. - 24.08.2012 40 

25.06. - 29.06.2012 40 

17.09. - 21.09.2012 40 

08.10.2012 6 

Berufspraktischen Anteile 
160 
Std. 

Die berufspraktischen Anteile müssen   
durch eine Praxisanleitung vor Ort 

sichergestellt werden. 

 

Anmerkungen 
 
Die Weiterbildung findet in 
berufsbegleitender Form statt und  
umfasst insgesamt 210 Stunden. 
 
Das Grundmodul 2 kann bei anderen 
staatlich anerkannten Weiterbildungen 
nach der WPO Pflege 2010 
berücksichtigt werden. 
 
 
 

Leistungsanforderungen 
 
� Modulprüfungen 

Jedes Modul kann einzeln absolviert  
werden und schließt mit einer  
Modulprüfung ab. 

� Abschlussprüfung 
Zur staatlichen Anerkennung der 
Weiterbildung ist die Absolvierung 
einer Abschlussprüfung erforderlich! 

 
 
 

Weiterbildungsbezeichnung 
 
Die Erteilung der staatlich 
anerkannten Weiterbildungs-
bezeichnung erfolgt durch das 
Regierungspräsidium Darmstadt. 
 
 
 

Freistellung 
 
Die Entscheidung über die Freistellung 
ist mit dem jeweiligen Arbeitgeber zu 
klären. 


